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Das Grundgesetz bindet die Gesetzgebung und die ausführende Gewalt  (Polizei, BG, 
Verwaltung, u.a.) 
 
• Alle Gesetze, Verordnungen, Satzungen und Gerichtsurteile müssen mit dem Grundgestz 

vereinbar sein ! 
 
 

Altersgrenzen
 
• bis 7. Lebensjahr geschäftsunfähig und deliktunfähig 
• ab 7. Lebensjahr bedingt geschäftsfähig und bedingt deliktfähig 
• ab 18. Lebensjahr voll geschäftsfähig und voll deliktfähig 
 

von 14-18 Jahren gilt das Jugendstrafrecht 
 

 
Artikel 20 Grundgesetz 

 
Die BRD ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Volke 
aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der 
Gesetzgebung der Vollziehenden Gewalt und der Rechtssprechung ausgeübt. 
 
• Republik       
• Demokratie 
• Rechtsstaat 
• Sozialstaat 
• Bundesstaat 
• Gewalt geht vom Volke aus 
• Gewaltenteilung 
• Grundrechte 
• Arbeitsschutzrecht 
• Sozialversicherungsrecht 
• Pflichten des Meisters 
• Umweltschutzrecht 
• Datenschutzrecht 
 
 
 
⇒ Objektives Recht 
 Gesamtheit aller Rechtsvorschriften 
 
⇒ Subjektives Recht 
 persönliche Rechte und Befugnisse 
 
⇒ materielles Recht 
 gesetzliche Vorraussetzung einer Straftat und deren Folgen 
 
⇒ formales Recht 
 richtiges Verfahren einer Gerichtsverhandlung  (Prozesses) 
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Die Bedeutung des Rechts in unserem Staat 
 
⇒ Recht und Ordnung - Vorraussetzung für ein Leben in Freiheit ! 
 
• Bürgerliches Gesetzbuch 
• Strafgesetz 
• Straßenverkehrsordnung 
• Sozialgesetz 
• Hessische Verfassung 
 
Aufgabe: ordnet das zusammenleben  des Menschen. Es regelt Ansprüche und Plichten  ( 
Verpflichtungen ) zwischen den Menschen und zwischen Menschen und gesellschaftlichen 
Einrichtungen. 
Es sichert und begrenzt den Freiheitsspielraum des Einzelnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


